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1. Allgemeines

Fir samtliche von mod- Personaldienstleistungen GmbH & Co. KG (im Folgenden: Auftragnehmer) aus und
im Zusammenhang mit dem Arbeithehmertberlassungsvertrag erbrachte oder zu erbringende Dienstleistun-
gen gelten die nachstehenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). Abweichende AGB des Kunden
(im Folgenden: Auftraggeber) gelten auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer nicht ausdricklich widerspricht
oder der Auftraggeber erklart, nur zu seinen Bedingungen abschliel3en zu wollen.

2. Vertragsabschluss

21.

2.2.

2.3.

24.

Das Vertragsverhaltnis kommt durch das Angebot des Auftragnehmers nach Maligabe des Arbeit-
nehmerlberlassungsvertrages sowie dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die schriftliche
Annahmeerklarung des Auftraggebers mit Unterzeichnung des Arbeitnehmeriberlassungsvertrages
zustande. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass fiur den Auftragnehmer keine Leistungspflichten
bestehen, sofern die unterzeichnete Vertragsurkunde durch den Auftraggeber nicht zurickgereicht
wird (§ 12 Abs. 1 Arbeitnehmeriberlassungsgesetz (im Folgenden: AUG)).

Sofern der Auftraggeber beabsichtigt, dem Zeitarbeitnehmer den Umgang mit Geld und/oder Wert-
sachen zu Ubertragen, wird er vorab mit dem Auftragnehmer eine gesonderte Vereinbarung treffen.

Der Auftragnehmer erklart, dass in die Arbeitsvertrage, die er mit den im Betrieb des Auftraggebers
eingesetzten Zeitarbeithnehmern abgeschlossen hat, die iGZ-DGB-Tarifvertrage vollstandig in ihrer
jeweils gliltigen Fassung einbezogen werden. Der Auftragnehmer ist Mitglied des Interessenverban-
des Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V.

Der Auftraggeber sichert zu, vor jeder Uberlassung zu priifen, ob der Zeitarbeitnehmer in den letzten
sechs Monaten vor der Uberlassung aus einem Arbeitsverhaltnis mit dem Auftraggeber selbst oder
einem mit dem Auftraggeber konzernmaRig im Sinne des § 18 Aktiengesetz verbundenen Unterneh-
men ausgeschieden ist. Trifft das zu, so teilt der Auftraggeber diesen Befund dem Auftragnehmer
unverziglich mit. Die Vertragsparteien haben angesichts der sich daraus ergebenden Rechtsfolgen
(Equal Treatment) sodann Gelegenheit, zu entscheiden, ob die Uberlassung wie geplant durchgefiihrt
werden soll und ggf. die Uberlassungsvertridge anzupassen.
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Der Auftraggeber sichert zu, dass kein im Rahmen dieses Arbeitnehmertberlassungsvertrages ein-
gesetzter Arbeitnehmer in den letzten 4 Monaten Uber einen anderen Personaldienstleister beim Auf-
traggeber tatig war. Andernfalls informiert der Auftraggeber den Personaldienstleister Uber die kur-
zere Unterbrechung. Vorangegangene Einsatze werden in diesem Falle bei der Vereinbarung der
Einsatzdauer bericksichtigt.

Arbeitsrechtliche Beziehungen

3.1.

3.2.

Der Abschluss dieser Vereinbarung begriindet keine arbeitsrechtliche Beziehung zwischen dem Zeit-
arbeitnehmer und dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist Arbeitgeber des Zeitarbeitnehmers. Der
Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, dass nur Arbeitnehmer lberlassen werden, die in einem
Arbeitsverhaltnis zum Personaldienstleister stehen (kein Kettenverleih).

Fir die Dauer des Einsatzes bei dem Auftraggeber obliegt diesem die Austibung des arbeitsbezoge-
nen Weisungsrechts. Der Auftraggeber wird dem Zeitarbeitnehmer nur solche Tatigkeiten zuweisen,
die dem mit dem Auftragnehmer vertraglich vereinbarten Tatigkeitsbereich unterliegen und die dem
Ausbildungsstand des jeweiligen Zeitarbeitnenmers entsprechen. Im Ubrigen verbleibt das Direkti-
onsrecht bei dem Auftragnehmer.

Fursorge-/ Mitwirkungspflichten des Auftraggebers / ArbeitsschutzmaBnahmen

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Der Auftraggeber Ubernimmt die Fursorgepflicht im Zusammenhang mit Arbeitsschutzmalinahmen
am Beschaftigungsort des Zeitarbeitnehmers (§ 618 BGB, § 11 Absatz 6 AUG). Er stellt den Auftrag-
nehmer insoweit von samtlichen Anspriichen des Zeitarbeitnehmers sowie sonstiger Dritter frei, die
aus einer nicht oder nicht ausreichenden Wahrnehmung dieser Pflicht resultieren.

Der Auftraggeber sichert zu, dass am Beschaftigungsort des Zeitarbeitnehmers geltende
Unfallverhitungs- und Arbeitsschutzvorschriften (u. a. §§ 5, 6 ArbSchG) sowie die gesetzlich zulas-
sigen Arbeitszeitgrenzen und Pausen eingehalten werden. Insbesondere wird der Auftraggeber den
Zeitarbeitnehmer vor Beginn seiner Tatigkeit einweisen und Uber etwaig bestehende besondere
Gefahren der zu verrichtenden Tatigkeit sowie Mallnahmen zu deren Abwendung aufklaren. Die
Belehrung ist vom Auftraggeber zu dokumentieren und dem Personaldienstleister in Kopie auszu-
handigen. Sofern Zeitarbeitnehmer des Auftragnehmers aufgrund fehlender oder mangelhafter
Sicherheitseinrichtungen oder Vorkehrungen im Betrieb des Auftraggebers die Arbeitsleistung ableh-
nen, haftet der Auftraggeber fur die dadurch entstehenden Ausfallzeiten.

Die fir den Einsatz notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sind vor dem Uber-
lassungsbeginn durchzuflihren und dem Auftraggeber nachzuweisen. Sofern Nachuntersuchungen
erforderlich werden, teilt der Auftraggeber dies dem Auftragnehmer schriftlich mit. Nachuntersuchun-
gen werden von dem fir den Auftraggeber zustandigen Werksarzt oder falls ein solcher nicht vorhan-
den ist, von einem vom Auftragnehmer beauftragten Betriebsarzt auf Kosten des Auftragnehmers
durchgefiihrt.

Zur Wahrnehmung der dem Auftragnehmer obliegenden Uberwachungs- und KontrollmaBnahmen
gestattet der Auftraggeber dem Auftragnehmer ein Zutrittsrecht zu den Arbeitsplatzen der Zeitarbeit-
nehmer innerhalb der Ublichen Arbeitszeiten.
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Sofern fur die Beschaftigung der Zeitarbeitnehmer behdrdliche Genehmigungen erforderlich sind
oder werden, verpflichtet sich der Auftraggeber diese vor Aufnahme der Beschaftigung durch den
Zeitarbeitnehmer einzuholen und dem Auftragnehmer die Genehmigung auf Anfrage vorzulegen.

Der Auftraggeber sichert zu, dem Auftragnehmer einen etwaigen Arbeitsunfall des lberlassenen Zeit-
arbeitnehmers unverziiglich, das heilst am Schadenstag, schriftlich anzeigen. In der Folge wird der
Auftraggeber dem Auftragnehmer einen schriftlichen Schadensbericht innerhalb von 5 Werktagen
nach Eintritt des Schadensfalles Uberlassen oder mit dem Auftragnehmer den Unfallhergang unter-
suchen.

Zuriickweisung / Austausch von Zeitarbeithehmern

5.1.

5.2.

5.3.

Der Auftraggeber ist berechtigt, einen Zeitarbeitnehmer durch schriftliche Erklarung gegentiber dem
Auftragnehmer zuriickzuweisen, wenn ein Grund vorliegt, der den Auftragnehmer zu einer aulderor-
dentlichen Kiindigung des Arbeitsverhaltnisses mit dem Zeitarbeitnehmer berechtigen wirde (§ 626
BGB). Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Grinde fir die Zurlickweisung detailliert darzulegen. Im
Falle der Zurlickweisung ist der Auftragnehmer berechtigt, andere fachlich gleichwertige Zeitarbeit-
nehmer an den Auftraggeber zu iberlassen.

Stellt der Auftraggeber innerhalb der ersten vier Stunden fest, dass ein Zeitarbeitnehmer des Auftrag-
nehmers nicht fiir die vorgesehene Tatigkeit geeignet ist und besteht er auf Austausch, werden ihm,
nach vorheriger Rucksprache, bis zu vier Arbeitsstunden nicht berechnet.

Dariiber hinaus ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, aus organisatorischen oder gesetzlichen
Grunden an den Auftraggeber Uberlassene Zeitarbeitnehmer auszutauschen und fachlich gleichwer-
tige Zeitarbeitnehmer zu Gberlassen.

Leistungshindernisse / Riicktritt

6.1.

6.2.

Der Auftragnehmer wird ganz oder zeitweise von seiner Leistungspflicht frei, wenn und soweit die
Uberlassung von Zeitarbeitnehmern durch auRergewdhnliche Umstande, die nicht durch den Auftrag-
nehmer schuldhaft verursacht wurden, dauernd oder zeitweise unmaoglich oder unzumutbar erschwert
wird. Solche auflergewdhnlichen Umsténde sind insbesondere aber nicht abschlieRend Arbeits-
kampfmaflnahmen, gleich, ob im Unternehmen des Auftraggebers oder des Auftragnehmers, hoheit-
liche MalRnahmen, Naturkatastrophen u. &. Dariber hinaus ist der Auftragnehmer in den genannten
Fallen berechtigt, von dem Arbeitnehmeriberlassungsvertrag zuriickzutreten.

Wird der Betrieb des Auftraggebers bestreikt, darf dieser entgegen der Regelung in § 11 Absatz 5
AUG keine Zeitarbeitnehmer in dem Betrieb tatig werden lassen. Dariiber hinaus gilt das Einsatzver-
bot fir Streiks, die von Mitgliedsgewerkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft initiiert wurden, auch fir
bereits vor Beginn der Arbeitskampfmalinahme eingesetzte Arbeithehmer. Demnach wird der Zeitar-
beitnehmer im Umfang des Streikaufrufs nicht in Betrieben oder Betriebsteilen eingesetzt, die ord-
nungsgemal bestreikt werden. Der Auftraggeber stellt sicher, dass keine Zeitarbeithnehmer einge-
setzt werden, soweit das Einsatzverbot reicht. Der Personaldienstleister ist insoweit nicht verpflichtet,
Arbeitnehmer zu Uberlassen. Von den vorstehenden Regelungen kénnen die Parteien des Arbeits-
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kampfes im Einzelfall abweichen und den Einsatz von Zeitarbeithehmern vereinbaren (z.B. in Not-
dienstvereinbarungen). Es gilt insoweit § 11 Absatz 5 Satz 2 AUG. Der Auftraggeber informiert den
Personaldienstleister unverziglich Gber einen laufenden oder geplanten Streik.

Nimmt der Zeitarbeithnehmer seine Tatigkeit entgegen der Vereinbarung nicht oder nicht zeitgerecht
auf, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer unverziglich unterrichten. Der Auftragnehmer wird
sich nach besten Kraften bemihen, kurzfristig eine Ersatzkraft zu stellen. Ist dies nicht méglich, wird
der Auftragnehmer von dem Auftrag befreit. Unterbleibt die unverzigliche Anzeige durch den Auf-
traggeber stehen diesem Anspriche aus und im Zusammenhang mit der nicht oder nicht rechtzeitig
erfolgten Aufnahme der Tatigkeit durch den Zeitarbeitnehmer gegen den Auftragnehmer nicht zu.

Abrechnung

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Bei samtlichen von dem Auftragnehmer angegebenen Verrechnungssatzen handelt es sich um Net-
toangaben. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber bei Beendigung des Auftrages - bei fortdau-
ernder Uberlassung wdchentlich - eine Rechnung unter Ausweis der gesetzlichen Mehrwertsteuer
stellen, es sei denn die Parteien vereinbaren ausdricklich eine abweichende Abrechnungsweise.

Anderungen des Einsatzortes sowie des Arbeitsbereiches berechtigen den Auftragnehmer zur Ande-
rung des Stundenverrechnungssatzes.

Der Auftragnehmer nimmt die Abrechnung nach MalRgabe der von dem Zeitarbeitnehmer tberlasse-
nen und von dem Auftraggeber wochentlich unterschriebenen Stundennachweise vor. Bei einer tag-
lichen oder wochentlichen Arbeitszeit des Zeitarbeitnehmers, die Uber die bei dem Auftraggeber gel-
tende regelmaRige tagliche bzw. wochentliche Arbeitszeit hinausgeht, wird der Auftragnehmer Uber-
stundenzuschlage entsprechend der im Arbeitnehmeriberlassungsvertrag getroffenen Vereinbarung
berechnen. Gleiches gilt flir die Berechnung von Feiertags-, Schicht-, Nachtarbeits- und anderen
tariflich vorgesehenen Zuschlagen. Fir den Fall, dass dem Auftragnehmer Stundennachweise zur
Abrechnung nicht vorgelegt werden, ist der Auftragnehmer berechtigt, im Streitfalle eine tagliche Ar-
beitszeit des Zeitarbeitnehmers zu berechnen, die der maximalen taglichen Arbeitszeit von Arbeit-
nehmern nach dem Arbeitszeitgesetz in der jeweils geltenden Fassung entspricht (§ 3 ArbZG). Dem
Auftraggeber bleibt in diesen Fallen vorbehalten, eine geringere Beschaftigungsdauer des Zeitarbeit-
nehmers nachzuweisen.

Im Falle des Zahlungsverzuges des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt, den gesetzlichen
Verzugszins, mindestens jedoch 5 % p. a. Uber dem Basiszins der Deutschen Bundesbank bzw. des
an seiner Stelle tretenden Finanzierungsinstrumentes der europaischen Zentralbank zu berechnen.
Dem Auftraggeber bleibt in diesem Fall der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden beim Auftrag-
nehmer nicht oder nicht in diesem Umfang entstanden ist.

Aufrechnung / Zuriickbehaltungsrecht / Abtretung

8.1.

8.2.

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, gegeniiber Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen
oder ein Zurilickbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei denn, die von dem Auftraggeber geltend
gemachte Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskraftig festgestellt.

Der Auftraggeber ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers berechtigt,
Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung an Dritte zu Ubertragen.
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9. Gewabhrleistung / Haftung

9.1.

9.2.

9.3.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die eingesetzten Arbeithehmer Uber die erforderliche Qualifika-
tion verfigen. Auf Nachfrage des Auftraggebers weist er die Qualifikation nach. Der Auftragnehmer
gewabhrleistet einzelvertraglich mit dem Zeitarbeitnehmer, dass datenschutzrechtliche Vorschriften
der Weitergabe solcher Informationen nicht entgegenstehen.

Der Auftragnehmer, deren gesetzliche Vertreter sowie Erfullungsgehilfen haften nicht fir durch Zeit-
arbeitnehmer anlasslich ihrer Téatigkeit bei dem Auftraggeber verursachte Schaden, es sei denn dem
Auftragnehmer, deren gesetzlichen Vertretern sowie Erflllungsgehilfen fallt ein vorsatzliches oder
grob fahrlassiges Auswahlverschulden zur Last.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer von allen Ansprichen Dritter freizustellen, die
diese im Zusammenhang mit der Ausfiihrung und Verrichtung der dem Zeitarbeitnehmer durch den
Auftraggeber Ubertragenen Tatigkeiten geltend machen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber
Uber jede Inanspruchnahme durch Dritte schriftlich in Kenntnis setzen.

10. Vertragslaufzeit / Kiindigung

10.1

10.2.

10.3.

. Soweit der Arbeitnehmeriberlassungsvertrag nicht befristet geschlossen wurde, 1auft er auf unbe-

stimmte Dauer. Im Ubrigen steht beiden Parteien das Recht zu, die Vereinbarung mit einer Frist von
funf Arbeitstagen zum Ende einer Kalenderwoche zu kindigen, falls die Parteien keine andere Re-
gelung treffen.

Davon unberihrt bleibt das Recht zur fristlosen Kiindigung. Beiden Vertragsparteien steht ein auler-

ordentliches Kiindigungsrecht mit Monatsfrist zum Monatsende zu, wenn das AUG grundsétzlich

geandert werden sollte. Der Auftragnehmer ist insbesondere zur fristlosen Kiindigung dieser Verein-

barung berechtigt, wenn

a) die Eroffnung des Insolvenzverfahrens tber das Vermogen des Auftraggebers beantragt ist, ein
Insolvenzverfahren eréffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde oder ein solches droht

b) der Auftraggeber eine fallige Rechnung auch nach erfolgter Mahnung und Fristsetzung nicht
ausgleicht.

Eine Kindigung dieser Vereinbarung durch den Auftraggeber ist nur wirksam, wenn sie gegenuber
dem Auftragnehmer in Textform erklart wird. Die durch den Auftragnehmer Uberlassenen Zeitarbeit-
nehmer sind zur Entgegennahme von Kindigungserklarungen nicht befugt.

11. Geheimhaltung und Datenschutz

11.1.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die lhnen wahrend der Zusammenarbeit bekanntwerdenden

Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse, sowohl wahrend der Dauer der Zusammenarbeit als auch nach
seiner Beendigung Stillschweigen zu bewahren. Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich nicht auf sol-
che Kenntnisse, die jedermann zuganglich sind oder deren Weitergabe flir den anderen Vertragsteil
ersichtlich ohne Nachteil ist. Im Zweifelsfalle sind jedoch technische, kaufmannische und personliche
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Vorgange und Verhaltnisse, die dem Vertragspartner im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit be-
kannt werden, als Unternehmensgeheimnisse zu behandeln. In solchen Féllen ist der jeweils
andere Vertragspartner verpflichtet vor der Offenbarung gegenuber Dritten verpflichtet, eine Erlaubnis
der Geschéftsleitung des betroffenen Vertragspartners einzuholen, ob eine bestimmte Tatsache ver-
traulich zu behandeln ist oder nicht.

11.2. Die Vertragsparteien verpflichten sich wechselseitig zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
des Datenschutzes. Der Auftragnehmer sichert zu, dass arbeitsvertraglich eine entsprechende Vereinba-
rung mit zur Uberlassung bestimmten Mitarbeitern getroffen wird.

11.3. Uber die vertraglichen Bedingungen der Zusammenarbeit, insbesondere den Stundenverrechnungs-
satz, hat der Auftraggeber dritten Personen gegentber Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt nicht fur die
Falle, in denen er gesetzlich berechtigt oder verpflichtet ist.

12. Schlussbestimmungen - Salvatorische Klausel

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Anderungen und Erganzungen der Vereinbarung zwischen den Parteien bedirfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform. Dies gilt auch fiir eine Anderung des Schriftformerfordernisses selbst. Anstelle
der Schriftform darf auch die elektronische Form (§ 126a BGB) verwandt werden. Die von dem Auf-
tragnehmer Uberlassenen Zeitarbeitnehmer sind nicht berechtigt, Anderungen, Erganzungen oder
Nebenabreden des Arbeithnehmeriiberlassungsvertrages mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis zwischen
dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ist der Sitz der Hauptgeschaftsstelle des Auftragnehmers,
die den vorliegenden Arbeitnehmertiberlassungsvertrag geschlossen hat, sofern der Auftraggeber
Kaufmann ist. Der Auftragnehmer kann seine Anspriche dariber hinaus auch bei den
Gerichten des allgemeinen Gerichtsstandes des Auftraggebers geltend machen.

Fir samtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber gilt aus-
schliel3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Der Auftragnehmer erklart, nicht an einem Verfahren zur alternativen Streitbeilegung in Verbraucher-
sachen gemal Gesetz Uber die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen teilzunehmen.

Erganzungen und Anderungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen bediirfen zu inrer Rechts-
wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt selbst fur den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Sollte
eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
so berthrt dies nicht die Wirksamkeit der brigen Bestimmungen. An Stelle der unwirksamen Bestim-
mung tritt eine solche, die dem wirtschaftlichen Zweck am nachsten kommt.

mod- Personaldienstleistungen GmbH & Co. KG



	1. Allgemeines
	2. Vertragsabschluss
	3. Arbeitsrechtliche Beziehungen
	4. Fürsorge-/ Mitwirkungspflichten des Auftraggebers / Arbeitsschutzmaßnahmen
	5. Zurückweisung / Austausch von Zeitarbeitnehmern
	6. Leistungshindernisse / Rücktritt
	7. Abrechnung
	8. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht / Abtretung
	9. Gewährleistung / Haftung
	9.1. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die eingesetzten Arbeitnehmer über die erforderliche Qualifikation verfügen. Auf Nachfrage des Auftraggebers weist er die Qualifikation nach. Der Auftragnehmer gewährleistet einzelvertraglich mit dem Zeitarbe...
	9.2. Der Auftragnehmer, deren gesetzliche Vertreter sowie Erfüllungsgehilfen haften nicht für durch Zeitarbeitnehmer anlässlich ihrer Tätigkeit bei dem Auftraggeber verursachte Schäden, es sei denn dem Auftragnehmer, deren gesetzlichen Vertretern sowi...
	9.3. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die diese im Zusammenhang mit der Ausführung und Verrichtung der dem Zeitarbeitnehmer durch den Auftraggeber übertragenen Tätigkeiten geltend machen...
	10. Vertragslaufzeit / Kündigung
	10.1. Soweit der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag nicht befristet geschlossen wurde, läuft er auf unbestimmte Dauer. Im Übrigen steht beiden Parteien das Recht zu, die Vereinbarung mit einer Frist von fünf Arbeitstagen zum Ende einer Kalenderwoche zu k...
	10.2. Davon unberührt bleibt das Recht zur fristlosen Kündigung. Beiden Vertragsparteien steht ein außerordentliches Kündigungsrecht mit Monatsfrist zum Monatsende zu, wenn das AÜG grundsätzlich  geändert werden sollte. Der Auftragnehmer ist insbesond...
	a) die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Auftraggebers beantragt ist, ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde oder ein solches droht
	b) der Auftraggeber eine fällige Rechnung auch nach erfolgter Mahnung und Fristsetzung nicht ausgleicht.
	10.3. Eine Kündigung dieser Vereinbarung durch den Auftraggeber ist nur wirksam, wenn sie gegenüber dem Auftragnehmer in Textform erklärt wird. Die durch den Auftragnehmer überlassenen Zeitarbeitnehmer sind zur Entgegennahme von Kündigungserklärungen ...
	11. Geheimhaltung und Datenschutz
	11.1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Ihnen während der Zusammenarbeit bekanntwerdenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowohl während der Dauer der Zusammenarbeit als auch nach seiner Beendigung Stillschweigen zu bewahren. Die Geheimh...
	11.2. Die Vertragsparteien verpflichten sich wechselseitig zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes. Der Auftragnehmer sichert zu, dass arbeitsvertraglich eine entsprechende Vereinbarung mit zur Überlassung bestimmten Mitarbeiter...
	11.3. Über die vertraglichen Bedingungen der Zusammenarbeit, insbesondere den Stundenverrechnungssatz, hat der Auftraggeber dritten Personen gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt nicht für die Fälle, in denen er gesetzlich berechtigt oder ve...
	12. Schlussbestimmungen – Salvatorische Klausel
	mod- Personaldienstleistungen GmbH & Co. KG

